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§ 13 ZollR-DG Beistellung von
Räumlichkeiten und Anlagen für

Zollstellen
 ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die dem grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehr, einschließlich Postverkehr, oder dem ö entlichen

Warenumschlag dienenden Einrichtungen sind verp ichtet, in ihren Betriebsstätten die erforderlichen

Abfertigungsraume, Lagerräume, Lagerplätze und Anlagen sowie deren Einrichtung für die dort eingerichteten

Zollstellen bereitzustellen. Die genannten Einrichtungen haben weiters diesen Zollstellen die Amtsräume und die für

die Zollorgane notwendigen Aufenthalts- und Übernachtungsräume, samt den Nebenräumen, in der entsprechenden

Anzahl, Größe und Ausstattung zur Verfügung zu stellen und für eine zur zweckmäßigen und einfachen Durchführung

der Aufgaben dieser Zollstellen erforderlichen Lage aller dieser Räume, Plätze und Anlagen im Rahmen der

technischen Möglichkeiten zu sorgen. Wird zwischen dem Verp ichteten und der Zollverwaltung keine Einigung erzielt,

so hat der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie über Bestehen und Ausmaß der Verp ichtung mit Bescheid abzusprechen. Die Verp ichtungen nach dem

ersten und zweiten Satz schließen die Verp ichtung ein, die Räume, Plätze und Anlagen in gutem Zustand zu erhalten

und für ihre Reinigung, Beheizung, Beleuchtung und Belüftung sowie für die sonst zu ihrer Benutzbarkeit

erforderlichen Leistungen zu sorgen.

(2) Soweit der nach Abs. 1 Verp ichtete nicht schon nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Bundes Anspruch

auf eine Vergütung hat, sind ihm die aus der Erfüllung der Verp ichtung nach Abs. 1 zweiter Satz erwachsenden

Selbstkosten auf Antrag von der Zollbehörde zu vergüten; zur Vereinfachung der Abrechnung können hiefür auch auf

Grund der durchschnittlichen Selbstkosten berechnete Pauschalsätze angewendet werden. Wird zwischen dem

Verp ichteten und der Zollbehörde keine Einigung erzielt, so hat der Bundesminister für Finanzen über den

Kostenersatz mit Bescheid abzusprechen.

In Kraft seit 01.05.2016 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 13 ZollR-DG Beistellung von Räumlichkeiten und Anlagen für Zollstellen
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


